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JWVFraubrunnen

Hegedepot Gumpisberg


Das Hegedepot umfasst:

Die bestehenden Fahrnisbauten (exkl. Holzschopf "Glauser"), Einrichtungen und Anlagen sowie das nötige Terrain in der sogenannten Iffwil-Grube im Gumpisbergwald, Gemeinde Iffwil. Die Terrain-Fläche ist dem Situationsplan zu entnehmen.

Nutzungszwecke: 

a) Lagerort für Hegematerial

b) Ort für die Aus- und Weiterbildung von Jungjägern und Jägern

c) Treffpunkt für die Organisation der Hegearbeit an Hegetagen

d) Aserplatz bei Hegeanlässen

e) Ort zur Durchführung von vereinsbezogenen Anlässen 

f) Eine Weitervermietung oder zur Verfügungstellung der Anlage an nicht jagdliche oder forstliche Dritte ist untersagt

Benutzungsreglement

1.) Das Hegedepot steht allen Vereinsmitgliedern zur Nutzung gemäss oben genanntem Nutzungszweck zur Verfügung.

2.) Die Verwaltung des Objektes obliegt dem Hegeobmann.

3.) Schlüssel zu den jeweiligen Objekten sind beim Hegeobmann, dem Präsidenten sowie dem Kassier hinterlegt. 

4.) Nach durchgeführtem Anlass ist der Durchführende für eine einwandfreie Reinigung der Objekte sowie deren Abschliessen verantwortlich.

5.) Jeglicher Abfall (Flaschen, Dosen, Verpackungsmaterial etc.) ist durch den jeweiligen Verursacher, bei Verlassen des Platzes, mitzunehmen.

6.) Aufgetretene Schäden an den Objekten sind dem Hegeobmann unverzüglich zu melden.

7.) Der Einsatz von technischen Geräten wie Stromgenerator u.a., hat gemäss Anleitung zu erfolgen.

8.) Hunde dürfen auf dem Gelände nur unter steter Aufsicht des Führers mitgeführt werden; während der Aserzeiten sind sie anzuleinen.

9.) Die privaten PW's sind so zu parkieren, dass der Durchgangsverkehr nicht tangiert wird; auf dem Gelände gilt Schritttempo. Angrenzende Kulturlandparzellen dürfen nicht befahren werden.

10.) Die eingezäunten Flächen (Altlastfläche/Zielhang) dürfen nur auf Anordnung des Hegeobmannes betreten werden.

11.) Das Brennholz im Unterstand "Glauser" darf nicht durch den JWVF verwendet werden.

12.) Die im Schulungsraum vorhanden Getränke können gemäss aufgelegter Preisliste käuflich erworben werden und sind sofort zu bezahlen (Kässeli). Der Schlüsselinhaber ist bei Rückgabe desselben für die Abrechnung mit dem Kassier verantwortlich.

Auf die weibliche Formulierung wurde verzichtet; sie hat dennoch vollumfängliche Gültigkeit.
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